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Text 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

§ 76. (1) Mindestens einmal im Studienjahr ist ein Verzeichnis der Lehrveranstaltungen zu 
veröffentlichen, welches Informationen über den Titel, die Art, die Zeit und den Ort der Abhaltung der 
Lehrveranstaltungen enthält. 

(2) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn jedes Semesters die 
Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen 
sowie über die Inhalte, die Methoden, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der 
Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren. 

(3) Lehrveranstaltungen können unter Einbeziehung von Fernstudienelementen und elektronischen 
Lernumgebungen angeboten werden. Dabei sind geeignete Lernmaterialien bereitzustellen. Die 
Studierenden sind vor Beginn der Lehrveranstaltung über das Konzept der Lehrveranstaltung, sowie über 
die Inhalte, die Methoden und die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der 
Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren. 

(4) Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt werden, sind 
Prüfungstermine jedenfalls für den Anfang, für die Mitte und für das Ende jeden Semesters anzusetzen. 
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